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1. (1)Forderungsmittel nach diesem Bundesgesetz kénnen Verlegern periodischer Druckschriften gewahrt werden,
sofern diese Druckschriften

1. 1.mindestens viermal jéhrlich und hdchstens vierzigmal jahrlich zum Verkauf erscheinen und nicht mehr als
50 vH der Auflage gratis abgeben;

2. 2.in Osterreich verlegt und hergestellt werden und an denen wenigstens ein dsterreichischer Herausgeber
beteiligt ist;

3. 3.ausschlieB3lich oder vorwiegend Fragen der Politik, der Kultur oder der Weltanschauung (Religion) oder der
damit zusammenhangenden wissenschaftlichen Disziplinen auf hohem Niveau abhandeln, sich nicht
ausschlieBlich an ein Fachpublikum wenden und dadurch der staatsburgerlichen Bildung dienen;

4. 4.nicht nur von lokalem Interesse sind und in mehr als einem Bundesland in einem zur Gesamtauflage
angemessenen Umfang verbreitet sind;

5. 5.fur Vereins- oder Organisationsmitteilungen nicht mehr als 20 vH des redaktionellen Umfanges
verwenden;

6. 6.den Verpflichtungen gemaR 88 25 und 43 des Mediengesetzes,BGBI. Nr. 314/1981, nachkommen;

7. 7.im Zeitpunkt der Einbringung eines Ansuchens auf Zuteilung von Férderungsmitteln mindestens seit
einem Jahr regelmaRig erschienen sind und

8. 8.die Forderung im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der periodischen Druckschrift erforderlich ist.

2. (2)Von der Forderung sind periodische Druckschriften ausgeschlossen, die im Jahr, fur das die Férderung
beantragt wird, oder in den beiden vorangegangenen Jahren

1. 1.zum gewaltsamen Kampf gegen die Demokratie oder den Rechtsstaat aufrufen, oder

2. 2.Gewalt gegen Menschen als Mittel der Politik befurworten, oder

3. 3.wiederholt zur allgemeinen MiBachtung der Rechtsordnung auf einem bestimmten Rechtsgebiet
auffordern.

3. (2a)Der Vorsitzende des Beirates hat auf Verlangen eines Beiratmitgliedes vom Bundeskanzleramt ein Gutachten
Uber die Frage einzuholen, ob bei einer Druckschrift ein Ausschlussgrund gemaR Abs. 2 vorliegt. Das Verlangen
des Beiratmitgliedes hat einen konkreten Beitrag eines Druckwerkes und den mdglichen Ausschlussgrund nach
Abs. 2 zu spezifizieren.

4. (3)Von der Forderung sind Medieninhaber periodischer Druckschriften ausgeschlossen, an denen
Gebietskdrperschaften oder juristische Personen des 6ffentlichen Rechts mit Ausnahme von gesetzlich
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften beteiligt sind oder bei denen diese Rechtstrager als
Herausgeber oder Verleger fungieren.

5. (4)Forderungsmittel durfen nur gewahrt werden, wenn sich Eigentiimer, Herausgeber und Verleger der zu
fordernden periodischen Druckschrift verpflichten, diese ausschlieBlich zur Deckung von Aufwendungen fir die
gefdrderte periodische Druckschrift zu verwenden.

6. (5)Wird in einer periodischen Druckschrift eine gerichtlich strafbare Handlung nach& 283 StGB oder nach den
Bestimmungen des Verbotsgesetzes verwirklicht, so entfallt - vorausgesetzt es liegt eine rechtskraftige
Verurteilung dieser Tat vor - die Férderungswurdigkeit fur das Kalenderjahr, in dem die rechtskraftige
Verurteilung erfolgt.

7. (6)Bei Entfall der Férderungswurdigkeit sind allfallige bereits ausbezahlte Mittel unverziglich zurtickzufordern
oder mit auszuzahlenden Férdermitteln gegenzurechnen.

In Kraft seit 01.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1981_314_0/1981_314_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/283
file:///

	§ 7 PubFG
	PubFG - Publizistikförderungsgesetz 1984


